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Arbeitsrecht 
(Nr. 288/2004) 

 
Verringerung der Arbeitszeit –  

Diskriminierung 
 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
§ 4 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) enthält das Verbot, Teilzeit-
beschäftigte ohne sachlichen Grund zu benachteiligen. Hieran sind auch 
die Tarifvertragsparteien gebunden. Dieses Verbot ist mit der Tarifauto-
nomie vereinbar. 
 
Die Regelung des § 15b Abs. 1 Bundesangestellten-Tarifvertrag (BAT), 
nach der ausschließlich Vollzeitbeschäftigte Anspruch auf vorüberge-
hende Verringerung ihrer Arbeitszeit haben, wenn sie ein Kind unter 18 
Jahren betreuen, und keine dringenden betrieblichen/ dienstlichen Grün-
de entgegenstehen, verstößt gegen das Benachteiligungsverbot des § 4 
Abs. 1 TzBfG. Dass Teilzeitbeschäftigte bereits mit verkürzter Arbeitszeit 
arbeiten, ist kein sachlicher Grund zur Ungleichbehandlung. 
 
Der Begriff „dringende betriebliche“ Gründe im Sinne von § 15b Abs. 1 
BAT verlangt das Vorliegen objektiv gewichtiger Gründe. Bei einem Ar-
beitgeber können sie sich aus dem vom Arbeitgeber verfolgten pädago-
gischen Konzept ergeben. 
 
Ob ein vom Arbeitgeber vorgetragenes Konzept sinnvoll ist, unterliegt 
nur einer Missbrauchskontrolle. Das daraus abzuleitende Arbeitszeitmo-
dell muss schlüssig und nachvollziehbar sein; es muss durch das Kon-
zept „bedingt“ sein. Ob das Konzept tatsächlich vom Arbeitgeber aufge-
stellt ist und durchgeführt wird, unterliegt der eingeschränkten gerichtli-
chen Kontrolle. 
 
Urteil des BAG vom 18. März 2003 
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